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Entschließungsantrag des Europäischen Parlaments zu den Einmischungen des Heiligen 
Stuhls in den Erlass von Rechtsvorschriften über Ehe und Scheidung

Das Europäische Parlament,

– in der Erwägung, dass der Papst am 28. Januar 2002 anlässlich der Eröffnung des 
Gerichtsjahres des Vatikanstaates die Änderung der demokratischen Zivilrechtsordnungen 
dahingehend forderte, dass die Unauflöslichkeit der Ehe eingeführt wird, Maßnahmen 
zugunsten der Ehescheidung oder zur Gleichstellung von Lebensgemeinschaften – 
insbesondere gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften – mit der Ehe abgelehnt 
werden und die „wahre Ehe“ gefördert wird; unter Hinweis darauf, dass der Papst 
außerdem die im Bereich des Zivilrechts tätigen Personen wie Richter und Anwälte 
ermahnte, sich nicht an Scheidungsverfahren zu beteiligen, weil sie angeblich „gegen die 
Justiz“ gerichtet sind,

– in der Erwägung, dass die Trennung von Staat und Kirche ein in den Verfassungen 
sämtlicher Mitgliedstaaten der Union verankerter Grundsatz ist, der zur Anerkennung von 
Grundrechten und Grundfreiheiten wie des Rechts auf Ehescheidung geführt hat,

1. bekräftigt, dass der Grundsatz des Laizismus die uneingeschränkte Unabhängigkeit der 
öffentlichen Institutionen und ihres Zuständigkeitsbereichs von klerikalen bzw. 
konfessionalen Einflüssen und Organisationen bedeutet;

2. kritisiert die Äußerungen des Papstes als unpassende Einmischung, die darauf gerichtet 
ist, den Grundsatz der Unparteilichkeit der Zivilrechtsordnung zu untergraben und der 
Einhaltung partikularer religiöser Vorschriften Vorrang vor der Achtung der von den 
Bürgern erworbenen Rechte einzuräumen.


